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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 
 

1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung des Landkreis Diepholz 

 
 

Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 

(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in Verbindung mit § 89 

NKomVG hat der Landrat und der stellvertretende Landrat als Eilentscheidung fol-

gende befristete Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Diepholz beschlossen: 

 

Artikel 1 

 

Die Hauptsatzung des Landkreises Diepholz vom 18.06.2018 (Amtsblatt Nr. 13/2018 

vom 02.07.2018) wird wie folgt geändert: 
 

(1) In § 8 – Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen – wird die 

festgesetzte Wertgrenze von 100.000 € auf 1.000.000 € erhöht. 
 

(2) In § 9 – Vergabe von Aufträgen – wird die dort festgesetzte Wertgrenze von 

125.000 € auf 750.000 € erhöht. 

 
Artikel 2 

 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft und mit Ablauf 
des 31.12.2020 außer Kraft. Anschließend gilt wieder die Hauptsatzung des Land-
kreises Diepholz vom 18.06.2018 in der vorherigen Fassung. 

 
 
Landkreis Diepholz 
Der Landrat 
C. Bockhop 
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